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FFH-Bewirtschaftungsplanentwürfe für den Kreis Neuwied
· Stellungnahme des Kreiswaldbauvereins Neuwied – 

Der Kreiswaldbauverein Neuwied bezieht  ausführlich gegenüber der oberen Naturschutzbehörde bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord zu den Entwürfen der  Bewirtschaftungspläne für die FFH-Gebiete des Kreises Neuwied Stellung. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Rheinhänge zwischen Unkel und Neuwied  (Plan 5410-301) sowie die  Wälder um den  Asberg (Plan 5309-305) und die Rheinhänge zwischen Unkel und Neuwied (5510-302 Plan) sowie die Felsentäler der Wied (Plan 5410-302). Der Vorstand hat sich für die 18.000 Privatwaldbesitzer im Kreis Neuwied intensiv mit den Bewirtschaftungsplänen auseinandergesetzt, da mehr als 65 % der FFH-Gebiete forstwirtschaftlich genutzt werden. 

A 	Guter Erhaltungszustand – trotzdem weitreichende Vorschläge

Aus den Entwurfspapieren für die Bewirtschaftungspläne aller vier FFH-Gebiete wird durchgängig deutlich, dass sich diese FFH-Gebiete größtenteils in einem hervorragenden (A-) oder guten (B-) Zustand befinden. Auch die wachsenden oder stabilen Populationen von Anhang I- und II-Arten verdeutlichen den guten Erhaltungszustand der vier FFH-Gebiete. Folglich sollte in den Maßnahmenkapiteln (Teil B der jeweiligen Bewirtschaftungspläne) aus naturschutzfachlicher Sicht kein größerer Handlungsbedarf abgeleitet werden. Die Waldbesitzer  sind überzeugt davon, dass dank der umsichtigen und kleinteiligen Bewirtschaftung ein artenreicher  Wald den weitaus größten Teil dieser FFH-Gebiete einnimmt. Die  naturräumlichen Kenntnisse, aber auch die emotionalen Bindungen der vielen kleinen und mittleren Waldbesitzern an diese mittelrheinische Kulturlandschaft sind der beste Garant für die Sicherung der Biodiversität, aber auch der angepassten Nutzung der Wälder.

Deshalb muss bei den Zielen und Maßnahmen der Managementpläne stets darauf geachtet werden, das persönliche Engagement der Waldbesitzer zu fördern und zu nutzen, nicht aber zu entwerten.  So ist der dominierende Anteil standorttypischer Laub- und Laub-Mischwälder mit hohen Anteilen von Starkhölzern in den hohen Altersklassen sowie der umfängliche Totholzvorrat ein nicht zu übersehendes Zeichen dafür, dass es gegenwärtig in den FFH-Gebieten einen äußerst geringen naturschutzfachlichen Handlungsbedarf gibt. Die besonderen Bedingungen der vielen kleinräumigen Biotope an Steilhängen, Felskuppen und in den Kerbtälern werden von den Waldbesitzern seit Generationen beachtet. Gezielte Maßnahmen an Fließ- und Stillgewässern sowie beim Einzelbaumschutz werden von den Waldbesitzern bereits nachhaltig unterstützt.

Vor diesem Hintergrund ist der Kreiswaldbauverein Neuwied überrascht, dass
–	im Maßnahmenkatalog fast durchgängig eine Ausweitung und Aufwertung der LRZ und LRT-Flächen gefordert wird
–	trotz äußerst niedrigen Nadelholzanteilen in den FFH-.Gebieten durchgängig eine weitere Reduzierung verlangt wird
· ein BAT-Konzept für den Staatswald auch für den Privatwald vorgeschlagen wird 
· sogar mehrfach der vollständige Verzicht auf Nutzung zur Sicherung der Biodiversität gefordert wird
· die allein  behördenverbindliche FFH-Planung sogar mit Hilfe der privat zu erstellenden Forsteinrichtungen umgesetzt werden sollen.

Diese Vorschläge treffen auf die entschiedene Ablehnung des Kreiswaldbauvereins Neuwied. Sie entmutigen das persönliche Engagement der Waldbesitzer für Wald und  Naturschutz. Das auch deshalb, weil für die zu erwartenden Wirtschaftserschwernisse oder  -hemmnisse keinerlei verlässliches Finanzierungsinstrument empfohlen wird. Enteignungsgleiche Eingriffe ohne vollen Ausgleich werden von den Mitgliedern des Kreiswaldbauvereins Neuwied aber nicht hingenommen.

Die nach dem Landesnaturschutzgesetz aufzustellenden Bewirtschaftungspläne sollen ein Gebiet ganzheitlich betrachten und dazu dienen, seine Funktion für die biologische Vielfalt mit einer wirtschaftlichen Nutzung in Einklang zu halten. Nach Durchsicht der Planungsentwürfe, hauptsächlich der textlichen Fassung, stellt sich generell die Frage, welche Zielrichtung die vorliegenden Bewirtschaftungspläne verfolgen:

Bei den Waldflächen wird weitgehend ignoriert, dass die angeführten Bestände infolge naturnaher und nachhaltiger Bewirtschaftung über lange Zeiträume entstanden sind. Die Aussagen hierzu bedingen eher Einschränkungen für die Bewirtschaftung mit passiver Tendenz. Hierzu bedarf es dringlich und eindeutig der Klarstellung, dass Waldflächen eine Landnutzugsform darstellen, die wie andere Flächennutzungen auch wirtschaftlichen Bedingungen genügen muss. Wenn der Wald aufgrund der über Generationen entwickelten und erhaltenen Naturnähe nun als vorrangiger Planungsraum für umfassende Maßnahmen des Naturschutzes in Anspruch genommen werden soll, müssen die Waldbesitzer dieses eindeutig   ablehnen.  

Die für den Naturraum maßgeblichen Kriterien beziehen sich fast ausschließlich auf die Erfassung von biologischen und ökologischen Angaben. Weitere Faktoren, Funktionen und Potentiale werden vernachlässigt bzw. untergeordnet. Zeitgemäße Nutzungsanpassungen und Veränderungen sollten auch in Bezug auf die Wälder berücksichtigt werden.Ein Bezug zur langzeitlichen Entstehung der betreffenden Lebensräume infolge naturnaher und nachhaltiger Bewirtschaftung muss hergestellt werden. Für die Ableitung von Maßnahmen ist diese Erkenntnis eine entscheidende Zielvorgabe.   

B 	Maßnahmen des Planungsentwurfs sind deutlich zu korrigieren

Vor diesem Hintergrund dürfen nach Ansicht des Kreiswaldbauvereins Neuwied  Vorgaben mit nutzungseinschränkenden Bindungen nicht generell für das gesamte FFH-Gebiet ausgewiesen werden. Meist werden Maßnahmen speziell für einzelne Arten ungeachtet ergänzender und wechselnder Bezüge zu weiteren Arten und Strukturen vorgegeben. Das Kriterium der Seltenheit bildet dann die vorrangige Zielvorgabe für einen Bereich. Das wird den gesamten Lebensraumtypen nicht gerecht.
Diese Maßnahmen, die in ihrer Wirkung oft nur einen begrenzten Zeitraum Bestand haben, werden aber zum bestimmenden Faktor für die Entwicklung der betreffenden Flächen.   
Die Hinweise auf Prozessschutz sind hinsichtlich ihrer Begründung und Zielsetzung zu überprüfen und in den betreffenden Gebieten nicht auszuweisen. 

Bei den Maßnahmen werden schwerpunktmäßig und wiederholt Forderungen zum Erhalt einzelner Bäume und Baumgruppen sowie mehrfach auch der gesamten Bestandsstruktur gestellt. Die weitere Erhöhung des Anteils an Altbäumen und Totholz sowie der Nutzungsverzicht für ganze Bestände sind aber auch naturschutzfachlich kontraproduktiv. Waldflächen mit ihren vielfältigen Funktionen würden dadurch  in der Bestandsstruktur und Stabilität erheblich geschwächt.

 Die o. a. Forderungen stehen im krassen Gegensatz zu den waldbaulichen Zielen, auch in FFH-Gebieten gesunde und starke Bäume zu fördern, um sie wirtschaftlich zu vermarkten. Nach Entfall dieser Nutzungsart ist die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben und das Prinzip der Nachhaltigkeit unterbunden. 

Generelle Einschränkungen und Vorgaben zur Baumartenwahl sowie deren Einmischung in oder Entfernung aus Beständen sollten  unterbleiben. Die schwierig einzuschätzenden klimatischen Veränderungen erfordern vom  Waldbesitzer ein hohes Maß an Verantwortung zur Entwicklung zukunftssicherer und stabiler Bestände, die auch den wirtschaftlichen Anforderungen gerecht werden. In diesem Umfeld muss der Waldbesitzer auch künftig die Möglichkeit haben, geeignete Baumarten auszuwählen, zu fördern oder entsprechend umzuwandeln.
Die Ausweisung von Maßnahmen und deren Einbindung und Regelung in Verbindung mit Ausgleichsmaßnahmen ist nur begrenzt sinnvoll. Auf den schon wertvollen Waldflächen ist nur ein geringer Ausgleichswert zu erreichen. Die Bindungen und Einschränkungen sind deshalb i. d. R. unverhältnismäßig hoch. 

Die Maßnahmenkataloge stellen Maximalforderungen dar, deren Finanzierung bereits in den Bewirtschaftungsplänen geklärt werden muss. Ohne eindeutige Aussagen hierzu können diese Maßnahmen von den Waldbesitzern nicht akzeptiert werden. Das gleiche gilt für die Entschädigung von Unterlassungen, die wirtschaftliche Einbußen nach sich ziehen (Prozessschutz, Hiebsruhe, Sukzession, Nutzungsverzicht von Altbuchen etc.). Der Maßnahmenvorschlag „Entnahme von Fichtenbeständen“ muss mit dem Zusatz „bei Hiebreife“ versehen werden, da junge und mittelalte Bestände nur mit finanziellem Verlust genutzt werden können; ansonsten muss die Hiebsunreife entschädigt werden.

Wegebau muss auch weiterhin nach wirtschaftlichen Erfordernissen (Holzabfuhr, Materialtransport, Arbeitseinsätze usw.) möglich sein. Waldwege dienen nicht nur der Bewirtschaftung, sondern auch der Infrastruktur, dem Tourismus, der Erholung und sportlichen Betätigung, der Versorgung der Bevölkerung mit CO²-neutralem Brennholz etc.). Wegetrassen Aufhiebe in dichten Waldbeständen stellen durch Lichteinfall und Sonneneinstrahlung eine ökologische Bereicherung dar durch höhere Biodiversität, günstige Lebensbedingungen und Nahrungspotential für Wild, Schmetterlinge, Fledermäuse etc.

Weitere Angaben zu den einzelnen Gebieten können unter der Mail-Adresse 
info@kreiswaldbauverein-neuwied.de erfragt werden.





